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Souveränität für Baden und Württemberg 1806 – Beginn der Modernisierung?

Im Ordenssaal des Schlosses Ludwigsburg fand
am 12./13. Mai 2006 ein gut besuchtes Symposium
statt, das aus Anlass des 200jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums
der SouverÃ¤nitÃ¤tserklÃ¤rungen von Baden und
WÃ¼rttemberg und ihrem Austritt aus dem alten Reich
veranstaltet wurde. Im Zentrum der VortrÃ¤ge stan-
den die rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen
Folgen dieser Ereignisse insbesondere im Hinblick auf
die vielfach postulierte Modernisierung von Staat und
Gesellschaft im frÃ¼hen 19. Jahrhundert. Veranstalter
waren die Kommission fÃ¼r geschichtliche Landes-
kunde Baden-WÃ¼rttemberg, der WÃ¼rttembergische
Geschichts- und Altertumsverein, die Arbeitsgemein-
schaft fÃ¼r geschichtliche Landeskunde am Oberrhein,
derHistorische Verein fÃ¼r Stadt undKreis Ludwigsburg
sowie die Staatlichen SchlÃ¶sser und GÃ¤rten Baden-
WÃ¼rttemberg.

In seiner BegrÃ¼Ãungs- und EinfÃ¼hrungsrede be-
tonte der Vorsitzende der Kommission fÃ¼r geschicht-
liche Landeskunde Baden-WÃ¼rttemberg, Anton Schind-
ling (TÃ¼bingen), dass die Beachtung der Ereignisse von
1806 heute weitaus grÃ¶Ãer ausfalle als noch beim Ju-
bilÃ¤um vor 100 Jahren, als man zur Zeit des zwei-
ten deutschen Kaiserreichs das alte Reich nur als einen
Bremsklotz auf dem Weg der Nationalstaatswerdung be-
trachtet habe. Dies liege wohl nicht zuletzt daran, dass
sich die heutige deutsche Gesellschaft auf der Suche nach
IdentitÃ¤t zwischen post-nationalem Bundesstaat und

europÃ¤ischer Integration befinde.

In der von Albrecht Ernst (Stuttgart) moderier-
ten ersten Sitzung zeigte zunÃ¤chst Klaus-Peter Schro-
eder (Heidelberg) am Beispiel der ReichsstÃ¤dte in
WÃ¼rttemberg, mit welcher Konsequenz und Unnach-
giebigkeit der spÃ¤tere KÃ¶nig Friedrich I. bereits noch
unter demDach der Reichsverfassung dieMediatisierung
der ReichsstÃ¤dte betrieben hatte. Deren Eingliederung
in den neu konzipierten Landesteil Neu-WÃ¼rttemberg
ging letztlich ohne RÃ¼cksicht auf die Bestimmun-
gen des Reichsdeputationshauptschlusses einher, wie das
Beispiel der Munizipalverfassung von 1803 am deut-
lichsten offenbarte. Schroeder verwies darauf, dass das
Ziel Friedrichs darin bestanden habe, Einheitlichkeit und
GleichfÃ¶rmigkeit von Verfassung und Verwaltung bei
der Organisation dieser Gebiete sicher zu stellen und
dadurch die landesherrliche Macht zu steigern. Teilha-
bemÃ¶glichkeiten der BÃ¼rger oder RÃ¼cksicht auf
hergebrachte lokale und regionale Besonderheiten blie-
ben dabei auÃen vor. Am Ende stand mit den Edikten
von 1811/12 die vollstÃ¤ndige Eingliederung der StÃ¤dte
in die gleichfÃ¶rmige zentral gelenkte Verwaltung und
Gerichtsorganisation des Staates. Erst die Verfassung
von 1819 ermÃ¶glichte die Wiederbelebung kommuna-
ler Selbstverwaltung auf der Basis der BÃ¼rgergemeinde.

Im darauf folgenden Referat betrachtete Bernd Wun-
der (Konstanz) die Errichtung des modernen Staates
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in WÃ¼rttemberg in Folge der 1806 erlangten Sou-
verÃ¤nitÃ¤t durch KÃ¶nig Friedrich I. Wie bereits im
Falle der StÃ¤dte habe dieser das staatliche Gewaltmo-
nopol durch die Etablierung eines allumfassenden Staats-
apparates, der Herstellung eines einheitlichen Unterta-
nenverbandes und der Vereinheitlichung des geltenden
Rechts nun umfassend durchgesetzt, und dafÃ¼r nicht
zuletzt neben den Sonderrechten der StÃ¤dte auch die-
jenigen der Kirche und des Adels beseitigt. Wunder ver-
wies aber darauf, dass dabei eine Modernisierung im Sin-
ne von Rechtsgleicheit oder gar politischer Partizipati-
on von KÃ¶nig Friedrich I. nicht intendiert war. Dem-
entsprechend sollten die im Zuge der oktroyierten Ver-
fassung von 1815 eingerichteten LandstÃ¤nde auch nur
bei allen Gesetzen mitwirken, welche die persÃ¶nliche
Freiheit und das Eigentum, also den WirtschaftsbÃ¼rger
betrafen. Nicht der Citoyen, sondern der Bourgeois soll-
te von dieser Einrichtung profitieren. KÃ¶nig Friedrich
I. wies WÃ¼rttemberg somit den autoritÃ¤ren Weg in
die Moderne, wie Wunder abschlieÃend betonte, wobei
dies nicht der einzig vorstellbare Weg dorthin gewesen
sei, wie die Beispiele der angelsÃ¤chsischen Staaten und
selbst das der Schweiz zeigen sollten.

In der sich anschlieÃenden Diskussion wurde zu-
nÃ¤chst die Frage nach den BefÃ¼rwortern und
Kritikern der staatlichen Reformen in Baden und
WÃ¼rttemberg nach 1806 erÃ¶rtert. Im Zentrum der
sehr lebhaften Aussprache stand jedoch das Problem, in-
wieweit das Reich nach der Umgestaltung infolge des
Reichsdeputationshauptschlusses ein neue Zukunftsper-
spektive, also eine lÃ¤ngerfristige Lebenschance erhal-
ten hatte und nur der Wille Napoleons sein Ende be-
siegelte oder inwieweit sein Untergang nunmehr unaus-
weichlich geworden war.

Im letzten Vortrag der Sitzung widmete sich
Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (Hohenheim) der
frÃ¼hindustriellen Entwicklung in beiden LÃ¤ndern auf
dem sekundÃ¤ren Sektor, wie sie sich in den Jahrzehnten
nach dem Jahr 1806 vollzog. Behandelt und untersucht
wurden zentrale Wachstumsdeterminanten wie Arbeit,
Kapital, Investitionen und technischer Fortschritt. Auf-
grund der zahlreichen groÃen LÃ¼cken und Forschungs-
desiderate waren hierbei vielfach nur vage Aussagen
mÃ¶glich. Ungeachtet dessen lÃ¤sst sich tendenziell ei-
ne Ã¤hnliche Entwicklung in Baden und WÃ¼rttemberg
in dieser FrÃ¼hphase der Industrialisierung konstatie-
ren. Vermutlich aber erlangte WÃ¼rttemberg in dieser
Zeit einen kleinen Entwicklungsvorsprung. Allerdings
kÃ¶nnte dieser Eindruck auch durch die grÃ¶Ãeren
Forschungsdesiderate auf der badischen Seite bedingt

sein.

Den Abschluss des ersten Tages bildete ein
Ã¶ffentlicher Abendvortrag von Dieter Langewiesche
(TÃ¼bingen) Ã¼ber das Weiterwirken der Reichsidee
im 19. und 20. Jahrhundert. Er setzte sich dabei dezidiert
mit einer These von Heinrich August Winkler ausein-
ander, nach welcher sich die Reichsidee als geistiges
Fundament des deutschen Sonderweges in der Geschich-
te des 19. und frÃ¼hen 20. Jahrhunderts erwiesen habe
und das kriegerische Ausgreifen Deutschlands gerade
im Zweiten Weltkrieg letztlich als ein Ausfluss des Fest-
haltens an dieser Idee zu betrachten sei. Dabei zeigte
Langewiesche auf, dass im spÃ¤ten 19. und 20. Jahrhun-
dert in den gebildeten Schichten Deutschlands neben der
national-unitarischen noch verschiedene andere Vor-
stellungen des Begriffs âReichâ prÃ¤sent gewesen sein
mÃ¼ssen. Vorstellungen, die christlich-romantische,
fÃ¶deralistische u.Ã¤. AusprÃ¤gungen beinhalten konn-
ten. Von einer Verengung auf einen Reichsbegriff, wie ihn
schlieÃlich der Nationalsozialismus anwandte, kÃ¶nne
im allgemeinen also nicht gesprochen werden. Die an-
schlieÃende Diskussion drehte sich vornehmlich um die
Fragen der Tabuisierung des Reichsbegriffs nach 1945
und der Relevanz des Reichsbegriffs im Zusammenhang
der europÃ¤ischen Einigungsbestrebungen der Gegen-
wart.

In der vonKonrad Krimm (Karlsruhe) geleiteten zwei-
ten Sitzung am 13. Mai untersuchte zunÃ¤chst Ute Pla-
nert (TÃ¼bingen) die negativen Auswirkungen der Sou-
verÃ¤nitÃ¤t fÃ¼r Baden und WÃ¼rttemberg: die Belas-
tungen beider LÃ¤nder an der Seite Napoleons in dessen
europaweiten Kriegen. Die Betrachtungen Planerts ziel-
ten dabei jedoch nicht auf die staatliche Ebene, sondern
zeichneten sehr anschaulich vor allem die Auswirkungen
der politisch-militÃ¤rischen Ereignisse und Entwicklun-
gen fÃ¼r die Menschen in den DÃ¶rfern und StÃ¤dten
nach. Ihre Betroffenheit durch den Dienst in der Ar-
mee auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht, ih-
re Belastung durch Einquartierungen, durch Fourageleis-
tungen und Lebensmittellieferungen bildete den Schwer-
punkt des Beitrages. In der anschlieÃenden Diskussion
wurden besonders die neue Dimension der Kriegserfah-
rung fÃ¼r die Menschen im deutschen SÃ¼dwesten be-
tont, da diese derartig schwerwiegende BedrÃ¼ckungen
nach einer langen Friedensepoche in den meisten Regio-
nen nicht selbst gekannt hÃ¤tten.

Im Anschluss daran beschÃ¤ftigte sich Armin Kohn-
le (Heidelberg) mit dem Ãbergang der Kurpfalz an Ba-
den. Anhand dieses Beispieles kam er zu dem Ergebnis,
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dass das Jahr 1806 in Baden in Bezug auf eine Moder-
nisierung von Staat und Gesellschaft nur teilweise als
Epochenjahr gelten kann. Einerseits habe es AnsÃ¤tze
dazu schon zuvor gegeben. Andererseits seien die ent-
scheidenden Schritte gerade hinsichtlich der Neuorgani-
sation staatlicher Verwaltung aber erst ab dem Organisa-
tionsedikt von 1809 gelungen. Dieser Durchbruch habe
jedoch nicht ursÃ¤chlich mit dem Ende des alten Rei-
ches und der Erlangung der SouverÃ¤nitÃ¤t in Zusam-
menhang gestanden, sondern sei wesentlich auf einen
personellen Wechsel in der badischen Politik von Brau-
er zu Reitzenstein zurÃ¼ck zu fÃ¼hren. Wirkliche Sou-
verÃ¤nitÃ¤t erlangte Baden, nach Kohnle, zudem nicht
schon beim Austritt aus dem alten Reich 1806, sondern
erst 1813, als man die BeschrÃ¤nkungen durch die na-
poleonische Politik mit dem Austritt aus dem Rheinbund
abzuschÃ¼tteln vermochte. Die Aussprache Ã¼ber die-
sen Vortrag erfolgte im Rahmen der Abschlussdiskussi-
on.

Im letzten Referat der Tagung ging Katharina Wei-
gand (MÃ¼nchen) der Frage nach der Rolle der Dy-
nastien im Jahr 1806 nach. Sie skizzierte zunÃ¤chst die
VerÃ¤nderungen, die sich in Folge der FranzÃ¶sischen
Revolution fÃ¼r die monarchische Idee im 19. Jahrhun-
dert ergeben hatte: Bedeutungsverlust der gÃ¶ttlichen
Legitimation der Herrschaft, AnnÃ¤herung der Monar-
chie an den Verhaltenskodex und die moralischen Nor-
men des BÃ¼rgertums, die defensive Stellung der mon-
archischen Idee in der politischen Auseinandersetzung,
die Konstitutionelle Monarchie als vorherrschenden Ty-
pus. Trotz dieser das Moment der Monarchie eigent-
lich schwÃ¤chenden Tendenzen spielte das Monarchi-
sche jedoch im Epochenjahr 1806 eine wesentliche Rol-
le. Einerseits sei es den sÃ¼ddeutschen FÃ¼rsten in
Baden, Bayern und WÃ¼rttemberg im BÃ¼ndnis mit
Frankreich ja gelungen betrÃ¤chtliche Gebieterweite-
rungen und RangerhÃ¶hungen zu erhalten. Anderer-
seits wurden diese monarchischen BÃ¼ndnisse abgesi-
chert durch dynastische Heiraten zwischen beiden Sei-
ten. In der postrevolutionÃ¤ren Konsolidierungsphase
nach 1800 gewann somit âdie Dimension des Monar-

chischen ein MaÃ an Bedeutung, das im Gefolge von
1789 schon entschwunden schienâ. Unter der FÃ¼hrung
derMonarchien sei die Konsolidierung der VerhÃ¤ltnisse
eben erfolgt und daraus, soWeigand, âwuchsen der mon-
archischen Idee, dem monarchischen System, ja den ein-
zelnen Herrschern und ihren Dynastien wieder neue
Sympathien zuâ. Diese trugen letztlich mit dazu bei, dass
die Monarchie als Staatsform immerhin noch Ã¼ber wei-
tere hundert Jahre in Deutschland Bestand haben konnte.

In der Abschlussdiskussion des Symposiums spiel-
te einmal die Integration der Kurpfalz in den badischen
Staat eine grÃ¶Ãere Rolle, wobei betont wurde, dass Ba-
den die regionalen und konfessionellen Befindlichkeiten
der einzugliedernden neuen Territorien weitaus stÃ¤rker
berÃ¼cksichtigte als dies in WÃ¼rttemberg der Fall ge-
wesen war. Der zweite Fragenkomplex drehte sich um
Rekrutierung der zukÃ¼nftigen Verwaltungselite in den
neuen souverÃ¤nen Staaten. Dabei wurde deutlich, dass
in SÃ¼ddeutschland der Adel mehr und mehr aus der
Verwaltung verdrÃ¤ngt wurde, die Verwaltung deshalb
im Gegensatz zu Norddeutschland verbÃ¼rgerlichte.

Den grÃ¶Ãten Raum in der Diskussion nahm die Rol-
le der Dynastien 1806 ein. Fragen zu VolkstÃ¼mlichkeit
und VerbÃ¼rgerlichung der Monarchien, zur Bedeutung
des Gottesgnadentums fÃ¼r die 1806 regierenden Herr-
scher selbst wie auch im Hinblick auf ihr VerhÃ¤ltnis
zu ihrem Volk wurden diskutiert. SchlieÃlich wurde
auch die Frage aufgegriffen, inwieweit die Heiraten der
sÃ¼ddeutschen FÃ¼rsten mit Mitgliedern aus der Fami-
lie Napoleons und das damit verbundene Abweichen von
der StandesmÃ¤Ãigkeit als ein Zeichen der Modernisie-
rung, als Schritt zur VerbÃ¼rgerlichung der Monarchie
zu werten ist.

Die Tagung endete mit mehreren FÃ¼hrungen durch
das Schloss Ludwigsburg, die am Nachmittag vom Histo-
rischen Verein fÃ¼r Stadt und Kreis Ludwigsburg unter
der Leitung von Elfriede KrÃ¼ger (Ludwigsburg) durch-
gefÃ¼hrt wurden.

Die Publikation des Tagungsbandes soll noch 2006 in
der Schriftenreihe der Kommission fÃ¼r geschichtliche
Landeskunde Baden-WÃ¼rttemberg erfolgen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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